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Wiederkolter flbroetfung die Splelerlaubnis , weil fle
auch Oberammergau mit allerhöchftcr Bewilligung
erteilt und daraufhin diele auch vom Kronprinzen
verheißen worden war / Vas GeneraIkommiffariat ließ
das Stück vom größten Unfinn reinigen .«

Buf diefe Vorstellung des bayerischen General »
kommiffärs Mar fretherm von Cerchenfelö in Inns¬
bruck bequemte steh der Innenminister in München
unterm 14. November isis zum Anlenken :

»Menn schon die religiösen Spiele nicht aus »
gerottet werden können , so stnd nur solche rexte zu
dulden , die der Wörde der Religion nicht entgegen¬
gesetzt stnd. Diesem Bescheid hatte steh auch das
Landgericht in Kufstein zu fügen .«

Der Kampf um Die Paffionsfpiele geht
Dis 1848 weiter

Das Münchner Ministerium hatte im Verstandes¬
hochmute kahler Nikolaisten die zeitlichen Zusammen¬
hänge zwischen dem kirchlichen Kult und den tiro -
lifchen Spielsesten endgültig zerstört . Bis in den
Zahren isi4 und isis das ganze Land Lirol an das
fiaus Österreich zurückfiel, da hoffte die Bevölkerung
auf die Wiederkehr der »guten , alten Zeiten«, ins¬
besondere auf Herstellung der ständischen Verfassung
und nicht zuletzt auf ihre jahrhundertealte Spiel¬
freiheit . Im ersten Ansturm der Geschäfte handhabte

49



Die öfterreichifche Kommission Die milde Auslegung
Des bayerischen LanDescheks. 3n allen Cälern unD
Dörfern , vornehmlich im Jnn = unD Puftertal , (tan *
Den Volhefchaufpiele roieDer auf , ohne Daß
viele Amtsstücke Darüber zwischen Den einzelnen
Dienststellen gewechselt rourDen, So führte 6rl isis
roieDer feinen alten paffion vor , um wenigstens eine
Emporhirche unD Orgel in feiner pfarre einrichten
zu Können, Da Die ßayem 1809 fast Das ganze tal =
Dorf Durch feuer vernichtet unD selbst Das befcheU
Dene Kirchlein befchäDigt hatten . Daraufhin reichte
köffen noch am 19. Oktober um Die Erlaubnis
ein, gleichfalls Die teiDensgefdiichte Christi an Den
KommenDen Sonn - unD feiertagen aufführen zu
Dürfen, erhielt fie auch gegen guficherung Der poli¬
zeilichen Kontrolle Durch Die GemeinDe unD Ablie¬
ferung von je 3 fl. für jeDe Vorstellung an Den Orts -
armenfonD ? es spielte insgesamt ungefähr zwanzig
Mal. Der Pfarrer äußerte steh Daraufhin , als Das
Gubernium in Innsbruck Die RunDfrage an Die welt¬
lichen unD geistlichen ßehörDen über Das Verhalten
gegenüber solchen Spielen stellte :

»Es fei zwar bei einer mehr als zwanzigmaligen
Aufführung Des Stückes keine ßauptunanftänDigkeit
vorgefallen - Dessenungeachtet wünsche er aber . Daß
ein Verbot erfolge . Denn Die Schauspieler litten nicht
nur Einbuße an GelD, es würben auch Die Begriffe
Des Volkes Durch Die elenbe unD rotDerftreitenDe
Darstellung Der Eigenschaften Gottes verwirrt unD
Der grastefte Anthropomorphismus herbeigeführt . Zu-
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gleich würden die feiertagsfchulen versäumt und
durch die dis in die flacht hinein dauernden Buf»
fühnmgen manche kleine poli ?eiüberfchreitungen
veranlaßt «.

Wie fchon aus diesem Beispiele hervorgeht , be¬
diente fich die neue Regierung der geistlichen und
der weltlichen Behörden , um mit den in einzelnen
Nebenauftritten stark ins Groteske und Burleske ver¬
drängten oder wenigstens dahinzielenden Busdrücken
der Volksseele die Spiele überhaupt auszurotten , so
daß den Dörflern oft nur mehr ausgewaschene te *te
und schemenhafte Gestalten aus ihren dramatischen
Stoffbreiten verblieben . Die Vernichtung der gemein¬
samen Dorfspiele schien umso leichter geworden zu fein,
als die alte geschloffene Dorfgemeinschaft der geisti¬
gen Zersetzung entgegenging und Vereine fich zu
bilden begannen .

Mit großen Schwierigkeiten überwanden die thier -
feer diese stärkste Krise. Im Jahre isiö führten sie
ihren paffion wiederum vor ? ob mit oder ohne
behördliche Erlaubnis , läßt fich nicht feststellen, da
die Bkten über die ländlichen Spiele dieses Jahres ,
übrigens dem Einlaufbuch nach nur wenige wie im
Vorfahre , »fkartiert « wurden . Die Innsbrucker Be¬
hörden waren eher für eine freundliche Erledigung
der Spielgefuche, um der schwer heimgefuchten Land¬
bevölkerung , die noch dazu infolge der fehlemte
einer argen Hungersnot entgegenging , nicht noch
die freude an ihren geistlichen Spielen zu verderben ,
die doch schließlich sogar die Bayern hatten dul -
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den muffen. Zedock die gentralregierung holte als¬
bald 15 Verordnungen hervor , die in den Zahren
1790 bis 1798 dekretiert worden waren und gar viel
böfes 6lut im Lande gemacht hatten . Innsbrucker
Referent wurde der geiftliche Oubemialral Bern¬
hard Galura , kein gebürtiger tiroler . Er berich¬
tete am s . Buguft isiö dem Gubemium über den
Stand der Dinge .

»Roch am 19. Oktober isoi habe die Wiener poli -
jeiftelle erklärt , das ßomööienfpielen fei fchädlich,
und entfchieöen, daß felbes den Beamten auf dem
Lande und den Bürgern auf keinen fall erlaubt
werde . Bayern geftattete es dem Volke nach dem
Zahre 1609. Der Referent fchlägt vor , nicht bloß
die Paffionsfpiele follen verboten bleiben , sondern
auch die übrigen Bauemfpiele bis Hum Einlangen
einer endgültigen , allerhöchften Entfcheiöung hintan¬
gehalten werden . fiie?u follen fich die einzelnen kreis »
ämter äußern und die ßifchöfe angegangen werden ,
dem Klerus jede Beförderung folcher Komödien zu
unterlagen ; denn nicht feiten würden diefe von
Welt- oder Ordensgeistlichen verfaßt oder geleitet «.

Das ßonfiftorium von Brixen erließ denn auch ein
entsprechendes Rundfehreiben . Sehr milde und ver¬
ständig fiel das Gutachten des greifen Dechants
von kufftein aus , dem Lhierfee unterstand :

»Man habe die Mißbräuche , welche ein Verbot der
ßauemfpielel 'roünfchensiverf machten , wohl erkannt .
BUein verschiedene dringende Verhältnisse hinter¬
trieben in den letzten Jahren die strenge Durchfüh*
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rung . Der allgemeine Beifall, der fich durch außer *
ordentlichen Zulauf des Volkes und durch innigste
Teilnahme laut ausgefprochen hat , ist ein redender
Beweis, daß ein Volk, welches religiöfen Sinn hat ,
das Mangelnde in den Vorstellungen nicht auffaßt
und gern überfteht , wenn nur das fier? durch sinn¬
liche Vorstellungen zum Gegenstand hingeführt wird ,
der den religiöfen Sinn begründet .

lindesten könnten auch Gebildete, die gegenwär¬
tig waren , dielen theatralischen Vorstellungen nicht
gan ? ihren Beifall oerfagen ? nur hörte man den
Wunfch äußern , daß die Vorstellung der form nach
gebelfert und die elenden Reime abgeändert werden
möchten . Buch zweifelte man nicht , daß religiös -
sittliche Vorstellungen , wenn sie gut gewählt wür¬
den, auf Veredlung und Bildung des Volkes mächtig
wirken könnten .

Diele Vorstellungen , wenigstens in vieler Gegend,
hatten noch einen befonheren empfehlenswerten
Zweck. Die reine Einnahme wurde dazu verwendet ,
den in den letzten Schreckensjahren verarmten oder
gar abgebrannten Kirchen wie z. B. Erl aufzuhelfen.
3n t hierf ee wurde der reine Betrag ebenfalls zum
Behuf der armen Kirche verwendet . Wie leicht könnte
vieler Gemeinbetrieb noch zu anderen wohltätigen
Zwecken benützt oder doch angeeifert werden ! Durch
Volksfpiele folcher Brt würde der Staat mehr ge¬
winnen als durch gedungene Komödianten .

Es werden aus Schonung dem Volke fo manche
andere hergebrachte , ohne Vergleich minder nützliche
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Gebräuche nachgefehen - wenigstens Dürfte eine ein¬
geschränkte Duldung der Volkskomödien nicht die
schädlichste fein, es tft in der Cat nur der bessere
Ceil der Volksklatte , welcher mehr Vorliebe ?u reli¬
giös - sittlichen theatralischen Vorstellungen , ?ur För¬
derung eines edlen Zweckes bezeigte, als zu kost¬
spieligen Unterhaltungen , die nicht feiten zu gesetz¬
widrigen fiaffaröfpielen , polizeiwidrigen Trinkgelagen
und Tänzen usw. verleiten oder wenigstens mit über¬
mäßigem Zeit- und Geldaufwand zum Nachteile der
familien verbunden find. Es würde sogar Arger
veranlassen , wenn das Volk in den Städten Komö¬
dien aufführen fleht, die nach feiner Ansicht sogar
anstößig erscheinen, und dennoch nach feiner Fas¬
sungskraft unschuldige religiös - sittliche Vorstellungen
gänzlich unterdrückt würden .

Wenn schon das Volk wenig oder gar keine Cult
nach Komödien herumziehender Schauspieler zu haben
scheint, fo würde man doch nicht hindern können ,
daß es ins Ausland , wo Volkskomödien undpaf -
fionsvoritellungen häufig aufgeführt werden , weit
und breit hinftröme , um solche zu sehen, was ge¬
wiß nicht frommen würde . Man kann daher nicht
bergen , daß , wenn man schon kein Förderer der
Volkskomödien und Passionsvorstellungen fein wollte ,
man doch auf gänzliche Unterdrückung nicht hinwir¬
ken mochte.«

Auch der nächste Referent Gubernialfekretär X R.
von Kern , als Gönner Des Dichters fiermann von
Gilm später bekannt geworden . Durfte nach neuer *
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lieber Einholung von Berichten und Gutachten am
21. Zuli 1820 an den Gubernialrat fi . R . v . Dipaull kalt
nur einschränkende Vorschläge ausarbeiten, die ?u fol¬
gendem Beschluß des Gubemiums erhoben wurden :

»i. Bewilligung von ßauemfpielen durch das zu¬
ständige Kreisamt nach vorgelegtem Spieltext.

2. Rufführung auf bestimmte Zelt an Sonn- und
feiertagen nach nachmittägigem Gottesdienst be¬
schränkt.

3. Bei den Vorstellungen hat der Ortsvorsteher
gute Ordnung handzuhaben.

4. Der Reinertrag (nach Rbzug der Regiekosten,
auch denen der tRitroirkenden) gehört der Schule
des Ortes.

5. Die sogenannten paffionofpiele und Nikolaus¬
spiele u. dgl. find bereits abgeschafft, es bleibt da¬
bei, das Verbot ist streng handzuhaben.

6. Um aber dieser feit Jahrhunderten üblichen
Volksunterhaltung eine gedeihliche Richtung zu ge¬
ben, haben die aufzuführenden Stücke derart bear¬
beitet zu fein, daß nebst heiterer Caune und ordent¬
licher Handlung religiöse Haltung, Rneiferung zur
Vaterlandsliebe und zu allen edlen Gefühlen erweckt
und genährt werde, daß jeder Rrt von Rusbildung
des menschlichen Geistes darin Raum gelaffen und
der Roheit entgegengearbeitet werde. Es fei daher
besonderes Rugenmerk auf die Verfasser zu richten
und Männer, denen an der Bildung gelegen Ist, an¬
zueifern. Neben den herkömmlichen Legendenstücken
fei auf die österreichische Geschichte hinzuweisen.«
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Ober die thierfeer pafflonefplele von 1816/
1821 und 1833 fehlen die flrchlvallen der Splelge *
fellfchaft und der Behörden . Ein Rechnungeblatt /
mahrfchelnllch aus dem Zahre 1816, hat fleh gefunden ?
es verzeichnet Einkäufe für die !»thlrkifche TRuflch
3nnftrumenter «, trommeln , Börner (dazu einen Brief
nach Nürnberg !), fagott , trompeten , Orgel richten
und einen kalten oberhalb der Orgel zur Unter¬
bringung der Jnftrumente , insgefarnt über 100 ft.,
dem gegenüber einige Einnahmen der rRufikkapelle
an vier felertagen von 3 ft. 30 kr . bis n ft. flehen .
Daraus können wir den Schluß ziehen , wie es um
den mufikallfchen teil und die Kräfte der thierfeer
bette llt war . Nus einem Oefuche des Zahres 1846
erfahren wir , daß die thierfeer ntufik auch aus¬
wärts fplelte , damals zum Jahrestag der thierfeer
Scharffchüken in kufftein .

Bm 19. februar 1833 einigten ftch 13 thierfeer
paffionsfpieler auf folgenden

»Contrakt . Da man hier wieder im Begriffe
fleht, den paffion oder die Leidensgeschichte unteres
Erlösers theatralisch aufzuführen , fo muß es nun
allen teilnehmern der ganzen Gefellfchaft mehr als
je daran liegen, mit den vorhandenen Kleidungen
und allen übrigen hiezu erforderlichen Oerätfchaften
eine beffere Ordnung zu treffen und dies umfomehr ,
da fchon anfangs wie im Verlaufe öfters hierüber
ernstliche Rücksprache geführt wurde , ohne je zu einem
befriedigenden Resultat zu gelangen . Diesem zufolge
ift nun vor allem notwendig , daß man die zum
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theater erforberlichen und noch vorhandenen Ulet»
dungsWcke genau untersucht , ihren etwaigen Wert
schätze und näher bestimme, das fRangelhafte ersetze
und das schadhaft Geworbene ausbeffem laffe, da¬
mit man fo auch in diesem Stücke für die Zukunft
im allgemeinen steh eines bessern erfreuen könne .
Insbesondere aber , um jetzt wie auch fernerhin eines
segensreichen glücklichen Erfolges entgegenzufehen
und dem Ziel und Ende oder der Bbficht des hie¬
sigen theaterfpielene , welche keine andere als eine
edle, religiöse und heilige Bbficht , Gottes Ehre zu
fördern , fein kann , und von jedem Eigennutze und
Gewinnsuchen, von jedem Stolze, Rechthaberei , Eigen¬
dünkel und dem steten ßeforgen , für feine Person
etwa zu viel getan zu haben , frei fein muß , voll¬
kommen zu entsprechen, fo ist man , fo wie es auch
die Natur der Sache erfordert , für immer Oberem-
gekommen , nachstehende Punkte zu beschließen und
festzusetzen:

i. keiner aus der mitfpielenden Gesellschaft tft über
die Kleidungsstücke und theatergerätfehaften , was es
immer auch fei, Privateigentümer , das heißt keiner
hat ein persönliches Recht darauf oder kann ein ober
das andere Stück anfprechen ober gar eine Rückfor¬
derung machen, was zwar einem redlichen und recht¬
schaffenen Nerzen zu tun nie einfalle, indem von
jeher alle Mühe, Schweiß und Anstrengung , alle Vor¬
teile und die ganze fiabfehaft dem höchsten fierm
zum Opfer gebracht und gereicht wurde , wie es die
frommen Stiftungen und beigefchafften kirchenver -
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jierungen als erreichte Zwecke laut genug beurkunden .
Hochmal mit einem Worte : keiner aus der OeielU
fchaft hat ein Eigentumsrecht auf die theaterkleider
und Oerätfchaften, wohl aber haftet auf einen jeden
ein rechtmäßiges und pflichtfchulöiges Verwaltungs¬
recht für den fierrn des Rimmels darauf , falls etwas
davon willentlich und nachläfftgerroeife verloren oder
zugrunde ginge .

L. Sollen für die Zukunft jederzeit nach der ganzen
Vollendung des aufgeführten theaterftüches alle Klei-
dungsftücke , alle ßücher , Rollen , Schriften und Muftk-
hefte ufw. abgegeben , fleißig zufammengelegt und zum
künftigen Gebrauch im Verwahrungsgemache ver¬
sperrt und wohl aufbewahrt werden .

3. Soll aus dieser mitfpielenöen Gesellschaft selbst
ein recht vertrauter Mann nach der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen ausgewählt werden , welcher
jederzeit auf drei Zahre schuldig fein sollte, die Ver¬
wahrung obbemelter Gegenstände zu übernehmen
und treu , sorgfältig und gewissenhaft auszuüben ,
keineswegs sollte er aber Recht und ßefugnis haben ,
von dielen Requisiten , Kleidern und Gerätschaften
etwas zu veräußern und zu verkaufen oder auszu¬
leihen und zu verschenken, ja nicht einmal unter wel¬
chem Verwände immer etwas davon zur Unterhaltung
nach Raufe mitzunehmen , sondern vielmehr muß es
ihm zur ftrengen Pflicht gemacht fein, wenigstens
einmal jährlich im ßeifein noch zweier anderer Männer
aus der Gesellschaft über die vorhandenen Gegen¬
stände nachzusehen, die Kleider fleißig zu lüften und
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alles aufs neue wieder ?u versperren und auhube *
wahren .

4. Soll wie bisher ?u dem schönen Ziel und ende ,
die Ehre Gottes ?u suchen und zu fördern , auch noch
für die Zukunft beantragt werden , den paffton oder
auch ein anderes anpaffendes Stück aufzuführen , fo
ift bei der jeweiligen ftufnahme neuer Glieder ln die
hiesige Theater - oder Paffionsgefellfchaft jederzeit fiin*
und Rückficht zu nehmen , daß man bei der Vertei¬
lung der Rollen nicht fo faft auf alte, einbiltmerifche
oder scheinbare Rechte als vielmehr auf Perfonen
sehe, die auch Eigenfchaften, Zähigkeiten und Talente
besitzen, die Rollen zu spielen. Und dies , auf daß fo
die geübteren und betten Spieler die schwersten Rollen ,
die Anfänger aber und die minder Geübten auch leich¬
tere Rollen zu behandeln haben und fo die ganze
bestehende Gesellschaft noch fortbeftehe , das ift in
neuaufgenommenen Gliedern , auch wenn von uns
alle vielleicht im Grabe schon modern .

5. Wird zur Zeit einft, vielleicht aus Mangel an
Liebhabern oder aus Mangel der Erlaubnis oder aus
welchem Grunde immer wenig fioffnung mehr vor¬
handen sein, dieses oder ein anderes Theaterftück
aufzuführen , fo soll die aufgeftellte öicsfällige Ver¬
waltung mit Zuftimmung eines redlich Gesinnten aus
der Gesellschaft obgenannnte Gerätschaften und Klei¬
dungsstücke , bevor fte zum Teil oder ganz vermodern ,
zu Geld machen und dies der Kaffe des hl. Grabes
einoerleiben oder auch nach Umständen zu anderen
Kirchenzierden oder frommen Stiftungen und Anstalten
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verwenden . Und fo kann hier in vielem Sinne
wohl vom Verkaufe der Kleider und des gan ?en
theaterrequtfites , nie aber von einer kleidungstei -
lung unter die Glieder der Gesellschaft die Rede fein.
Zur ßeftätigung dieses folgen nun die Unterschriften :
Simon fiofer, Philipp Maierhofer , Zofef Gfchwent-
ner , Michl fiofer, Zohann Gfchwenter, Johann Steil*
linger , Jofef fiofer, Zofef Mayrhofer , Johann fiofer,
Georg Gfchwenter, lZenedikt fiechl, Jofef fiechl, Jakob
ßechl.«

Bus 'dem Jahre 1833 find zwei thierfeer Spiel¬
bücher erhalten , das paffions - und das Ofterfpiel.
Erfteres ift bereichert durch ein Vorspiel vom Opfer
Rbrahams in acht Ruftritten und einer Schlußarie ,
ähnlich einem 19 Jahre älteren Chiemgauer tert . Daran
fchließt sogleich die Singszene vom Guten flirten an .
ßierauf folgt das Paffionsspiel in fünf Rktcn , uimeift
noch in denselben Rlexandrinern wie isoi abgefaßt ,
nur selten sprachlich oder rhythmisch ausgebessert . Die
wichtigsten Rbroeichungen find schon in der thier -
feer Rbfchrift von 1804 eingetragen , fo die Rrie
nach dem Rbendmahl »0 Übermaß der Liebe !«, für
die in der Rbschritt ein leerer Platz gelassen war .
Rber auch manche Rede, die offenbar von der Zensur
in vieler Rbfchrift durchgestrichen war , kehrt in dem
neuen Spielbuche wieder . Nach dem triumphgeheul
der teufel über den fang des Judas treten nun noch
zwei Engel vor den herabgelaffenen jlRitteloorhang
und fingen zwei Strophen des Sinnes , daß kein
Mensch verzweifeln müßte , der in fich ginge , wie fich
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an Petrus ?etge . stürz , die Änderungen des neuen
Hextbuckes find meist einfehübe und von neben -
fachlicher Rrt . Das ßueh selber , das fich erhalten hat ,
schrieb im Zahre 1853 vermutlich ßenedikt ficchl . er
bemerkt auf dem Jnncntitcl , dal ) diese faffung zum
letzten Male in den Zahren 1833 und 1834 auf dem
Theater zu Voröcrthierfee aufgeführt worden fei. 3n
keinem anderen Schriftstück geschieht einer Rufführung
von 1834 erroähnung . Das zweite Spielbuch von 1833
enthält das Ofterfpiel von 1803 mit geringfügigen
Rbroeichungen und der Bemerkung , daß es zum letz¬
ten Mal im Zahre 1633 zu Vorderthierfee aufgeführt
worden fei. Somit fetzte fich schon feit längerem die
Rufführung des thierteer Paffions aus zwei ver¬
schiedenartigen »Dichtungen « zusammen , die nun ins¬
gesamt zehn Rufzüge ausmachten und auf Vor - und
nachmittag verteilt waren .

Dm Zahre 1844 schrieb ein »Z. S.« neuerdings den
paffion ab , wahrscheinlich ein Geistlicher , der fich
bemühte , nicht bloß eine übersichtliche und saubere
fiandfehrift herzustellen , sondern auch den von
feinen vielen mundartlichen Wendungen , stanzleiaus -
drücken und Fremdwörtern des 18. Zahrhunderts zu
befreien und ihm ein hochdeutsches Gepräge zu geben .
Namen der Spielgefellfchaft reichten deren Obmann
ßenedikt fiechl , der Gemeindeausfchuß Zofef Mayr¬
hofer , der fieiliggraboerroalter Dohann fiafner und
derpfarrvikar Zakob Riffnaller am 28. Ruguft 1845
beim fürsterzbifcköMcken Ordinariat in Salzburg um
Spielerlaubnis ein :
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»Die logenannte palfionsgefellfchaft beftehe in Ubier «
fee fchon feit so Zakren . Sie führte alle 10 Jahre (!)
in einem dazu eigene erbauten und kostspielig deko¬
rierten Lokale das Leiden unseres fierm oder das
sogenannte Paffionefpiel auf . Seit der letzten Auf¬
führung im Jahre 1833 feien faft 12 Jahre uerfloffen .
Daher habe die Gesellschaft den sehnlichsten Wunsch /
ihren paffion wieder aufführen ?u dürfen . Die Ge¬
meindemänner hätten daher fchon am s . Oktober v. J .
gelegentlich der pfarroifitation Seiner €minen ? kar -
öinal =fürftenbifchof Friedrich fürft ?u Schwarzenberg
die Sitte vorgetragen , um mit folgendem sodann bei
der politischen Behörde vorstellig werden zu können :
1. Ruf dem Platze des Spielhaufes wird , weil von der
Baubehörde als der geeignetste bezeichnet , das SchuU
haus erbaut . Obgleich der platz durch Schenkung
Eigentum der Spielgefellfchaft geworden tft , will diele
ihn zum Schulbau überlaffen , weil die Schule bisher
nur ein fehr erbärmliches und baufälliges Lokal besitzt,
falls die paffionsgefellfchaft daraufhin von den Be¬
hörden die Erlaubnis erhält , weiterhin ihren Paffion
zu spielen , und in den Stand gefetzt wird , das Spielge¬
bäude auf einen anderen geeigneten platz zu übersetzen .
2. Nach flbzug ihrer ßoften will die Gesellschaft wie
bisher ein Drittel der armen Vikariatskirche St . Mar¬
garet , das zweite Drittel dem Ortsarmenfond und das
dritte dem Schulfond von thierfee überweisen . 3. Selbst
unter der bayerischen ßerrfchaft wurde 1812 vom Ge-
neralkommiffariat die Spielbewilligung erteilt . 4. Die
Gesellschaft kann die kostbaren Kleider und APPa -
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rate , die ohne Benuwng jugrunde gehen werden , nicht
ohne großen Schaden verkaufen , s . ßefteht die Gesell¬
schaft aus lauter sittlich einwandfreien und zum Teil
sogar aus musterhaften Personen . 6. Pfarrer fran ?
Mayer von Breitenbach , der beim letzten Spiel hier
Vikar war , bezeugt in beiliegendem Schreiben , daß
der pattion ohne Entlohnung oder sonstige Unord¬
nung aufgeführt wurde . Daher glaubt auch das Vi¬
kariat für die Ordnung haften zu können . Die ur¬
sprünglichen Passionsmitglieder , von denen noch
einige leben , haben in den Kriegs - und Heuerungs -
jahren gelobt , alle 10 Jahre den paffion aufzuführen .
Das Cal blieb auch wirklich von ftriegsverheerungen
und Hungersnot verschont , s . Die arme Dorfkirche
verlöre eine für fte unentbehrliche Unterstützung , des¬
gleichen das für das gemeine Volk sehr erbauende
hl . Grab , falls sich die Gesellschaft infolge Spielver¬
weigerung auftöfen müßte . 9. Die Gesellschaft ift bereit ,
den paffion und die besonders schön abgefaßte Auf¬
erstehung zur Prüfung vorzulegen .«

Auf diele , wahrscheinlich vom Vikar geschriebene
Eingabe hin forderte die geistliche Behörde die Ein¬
sendung des Spieltextes und der Spielbewilligung
von 1833 ein . Der Vikar berichtete , daß schriftliche
Spielbewilligungen von isiö , issi , 1832 und 1833 (ß .
fiechl nennt , wie oben erwähnt , 1833 und 1834 als
Spieljahre ) nicht vorlägen , sondern es wurde eine
solche , gestützt auf die Bedingungen der kgl . baye¬
rischen Bewilligung des Jahres isis , von dem damali¬
gen Landrichter Johann Michael Wolf zu Kufstein
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mönölich erteilt . Die paffionegefellfchaft glaubte öaher ,
keine weitere fchriftliche Erlaubnis ?u benötigen , unO
führte in Öen genannten Zahren Öen Paffion famt
fluferftehung nach oorliegenöem ^ ext auf , ohne öaß
ihr von irgenö einer Seite ein fiinöernie in Öen Weg
gelegt rouröe . Das bezeugen öie alten TRitglieöer Zofef
Mayrhofer , Gcmeinöeausfchuß , Zakob Mayrhofer unö
Zofef ßechl.

Das Salzburger ßonfiftorium fanö jeöoch öie Text¬
bücher zur Approbation für eine öffentliche Vorstel¬
lung unö zur Empfehlung an öie politische ßehöröe
nicht geeignet , erklärte aber angesichts öer Versicherung
von öer Sittlichkeit öer Darsteller unö öem religiösen
Emst öes Unternehmens im falle , öaß öie Gefellfchaft
einen roüröigen Eext vorlegen könne , öie Spielerlaub¬
nis geiftlicherfeits zu erteilen . Daraufhin legte öer
Pfarrvikar von thierfee einen »anftänöigeren unö
roüröevolleren text öer Leidens - unö Auferftehungs -
gefchichte unseres fieilanöes famt öer öazugehörigen
Muük « mit öer neuerlichen Sitte um Approbierung
unö Empfehlung an Öie politische ßehöröe vor . Das
Konsistorium gab öas neue Gefuch öer thierfeer mit
öem angeblichen Oberammergauer text öem Kreis¬
amt Schwa? befürroortenö weiter . Dieses überant¬
wortete Öen Akt öem tiroler Lanöesgubemium mit
Öem fiinroeie öes Landgerichts Kufstein, öie Spiel -
gefellfchaft wünsche öie Aufführung , öie ehemaligen
Spieler feien schon zu alt unö gebrechlich, weshalb
öer Vikar wohlgesittete neue auswählen unö für gute
Sitte unöOrönung auf kommen wolle.Zeöoch feien Vor-
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ftcHungen des Leidens und Sterbens untres Heilands
nach öuberniatoerortmunguom 15. 3uli 1820, Zi. 14.542,
ausdrücklich und allgemein verboten und jur Aus¬
nahme kein Grund vorhanden , weil die thierfeer
nicht auf folcher öildungsttufe stunden , um von ihnen
eine entfprechend würdevolle Darstellung des hl .
Gegenstandes erwarten ju dürfen . Das Landgericht
erinnerte an die folgen einer Ausnahme und bemerkte
noch , es gebe auch andere Möglichkeiten ?u legen¬
denhaften Vorstellungen . Der Referent Gubemialrat
Voglfanger zählte alles auf , was bisher zu Gunsten
einer ßerotlligung vorgebracht worden war , das Gu -
bernium beharrte jedoch auf Durchführung ihrer Ver¬
ordnung von 1820. So geschehen am 6. März 1846,
gerade zwei Zahre vor den Wiener Märztagen .

Jm Dahre 1611 war der thierfeer paffion aus dem
zeitlichen Erlebniskreis der furche geriffen worden ,
nun aus dem räumlichen : der platz vor feiner Kirche
ging ihm verloren . Der paffion fehlen endgültig ab¬
getan , weil entwurzelt zu fein . Wer hätte damals
noch zu hoffen gewagt , haß er überhaupt noch ein¬
mal auffiehen werde ?

Neues leben , neue Spielgefellfchaft,
neues Paffionshaus (1854/ 55)

Mit dem Zahre 1848 fielen die paffionsfpielver -
bote im prinzipe . Der inzwischen zum Pfarrer von
Erl beförderte thierfeer Vikar Zakob Riff na Iler
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